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RS OGH 1971/5/26 6Ob119/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1971

Norm

ABGB §585

AußStrG §65

Rechtssatz

Der Umstand, daß der formgerechte Aufsatz der Testamentszeugen erst einige Zeit später und nach dem Tode des

Erblassers errichtet wurde, ist unerheblich, es ist mit Kundmachung vorzugehen. Die Vernehmung der

Testamentszeugen entfällt, wenn ein formgerechter Aufsatz der drie Testamentszeugen vorliegt.
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